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Bebauungsplanes ttHungerbergtt der Ortsgenreinde Nußbach

111-Loj1". t."t
Der Crrsgeneinderar l{ußbach haE in seiner Sitzung am 26. lptll 1978 be-
scLlossen, den Bebauungsplan "llungerberg", ¡;enehmigt rnit Verfügung der
Krei sve :¡,¡al tun g, -Unte re Bauauf s i cht sbehörde- Kusel vom 4' I' 197 2,
Ì,2.: b ìO-O7 Ku-ì'iußbach/2, zu ändern.
Dabei r,¡ur¿en die Grundstücksgrenzen enËsprechend der inzr,rischen durchge-
filhrrcn \:er¡:essungen geänderi und die clestalt.ungsvorschriften den neutigen
Erfordernissen wie folgt angepaßt:

a) Die DachneigunÊen betragen -außer irn Teilgebiet nordöstlich der Luit-
pcidstra3e- t5" - 38o.

b) Ðie Dachneigungen für die llohngebäude im Teilgebiet nordöstlich der
Luitpoldstraße becragen l50 - 48".

c) In den Teilbereich, in v¡elchem eine Dachneigung von-l50 -^38o zugelassen
isr, dürfen Kniestöcke bei einer Dachneigung von l5o - 3Oo die l{öhe von
25 ám, béi. eíner Dachneigung von 3lo - 38o die Höhe von 50 cm und in dem r-
Teilbereich, in welche* ãi.,e Dachneigung von 3lo - 48o zugelassen ist,
dürfen Kniesrðcke die Höhe von I m, gemessen von 0k Decke bis lJk Fußfette,
nicht überschreiten.

d) pie bisherige Besr,irroung, daß fiir jedes Gebäude bis zu 2l'Iohnungen zu-
gelasscn verden (Zíf.f.er 2 der bisherigen textlichen FestseÈzr.¡ngein) wurde
gestrichen .

e) Für das GrundsEück Plan-Nr. 2690l22 werden HausgruPPen, fílr die übrigen
Grundstücke Einzel- und Doppelhäuser zugelassen.

Bei desr Bebauungsplan handelÈ es sich naeh S 4 Baunutzungsverordnung um ein
allgeneines Woirngäbiec (WA) in offener Bauweise. DIe Bebauung soll berseite
ein[eschoßig rmd talseirs zweigeschoßig als tiöchstnaß gestaltet werden.

2. Flãchenqröße

Ðas Bebauungsgebiet urnfaßt ca. 2rO0 ha mit 2l Bauplätzen und ea. 35 Wohnein-

treiten, von-dãnen noch 9 Bauplätze mit ca. l5 l.Iohneinheiten zu bebauen sind.

3. tJrerei:.sti;::r¡nfÌ Irit den ZieLen des re onalen Raumordnun s lanes der Nahbe-

ung und des FlicirennutzungsPlancs

Der liel>a¿-:gsplan ist in Lbereinstirrnung mit den Zielen des regionalen Raum-

orCnunqsplares tlestpfalz soo¡ie der Natrbcreichsuntersichung fiir die i7erbands-
ger.cinàe-i.Iolfstein und des daraus entwickelten Entwurf des gerireinsamen Flächen-
iuizun gspla¡:es der Verbands gemeinde I^IoL fstein aus gearbei tet worden.

4. Ordun des Crund und Bodens

Die erforCerliche Bodenordnung ím Bereich des Bebauungsgebietes íst bereits
i; ilege einer freiwilligen Baulandumlegung durchgeführt'.

5. ErschließunÊ des Bebauungsge b i etes

Das tseþauur3sgebiet ist bereits vo11 erschlossen. Die Erschließungsanlagen
(Srraße, Stia3enbeleuchtung, Kanalisation und l^,'asser) sind bereits ent-
sprechend den Erfordernissen der Bebauung und des Verkehrs benutzbar her-
gLsrellt. Für diese Anlagen haben die Ortsgemeinde Nußbach und die Verbands-



geÉeinde -r'-olfstein bereits Erschließungsbeitriige erhoben.

;'luß;ach , den 15. Februar l9BO
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